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Ergebnisprotokoll
AK EU-WRRL der Wasserverbände
29. Sitzung vom 14.04.2008, 13:00 Uhr bei der LINEG, KA Rheinhausen

Teilnehmer: s. Teilnehmerliste
Entschuldigt:  AGW (Herr Oehmichen)



Wahnbachtalsperrenverband (Herr Eckschlag)



Wasserverband Eifel-Rur (Herr Hoppmann, Herr Dr. Jörrens, Herr Steegmans)
Tagesordnung: Die Tagesordnung wird auf Hinweis von Herrn Kern, EV, unter TOP 6 um den Punkt „Überlegungen zu einem Termin MUNLV/Verbände“ ergänzt.

TOP 0 Begrüßung/Einführung

Nach Begrüßung der Teilnehmer stellt Herr Dr. Kühn anhand einer PowerPoint-Präsentation die wasserwirtschaftliche Situation der LINEG mitsamt den Einwirkungen des Steinkohlen- und Steinsalzabbaus auf das Grundwasser und die Oberflächengewässer sowie der Einflüsse des Hochwasserschutzes dar. Weiter stellt er die vorläufigen Monitoringergebnisse und Maß-nahmenvorschläge zur Planungseinheit 1100, Rheingraben-Nord, vor.
TOP 1 
Niederschrift zur letzten Sitzung vom 11.01.2008

Im Betreff zur o. g. Niederschrift muss es lauten: Ergebnisprotokoll der 28. Sitzung vom 11.01.2008 beim Wasserverband Eifel-Rur. Unter TOP 2, 3. Absatz, muss es lauten: Bis 30.06.2008 besteht hierzu die Möglichkeit einer Stellungnahme.

TOP 2 
Maßnahmenprogramme/Bewirtschaftungspläne

2.1 Handlungsanleitung Bewirtschaftungsplanung
Die Änderungen der aktuellsten Version 4.1 der o. g. Handlungsanleitung vom 02.04.08 gegenüber den Vorgängerversionen wurden erörtert. 
Diskutiert wurden insbesondere die möglichen praktischen Bedeutungen von Begriffen wie Behördenverbindlichkeit, Geschäftsgrundlage, Hintergrundpapier mit konkreten Maßnahmen, weiterhin erörtert wurde, in wieweit unkonkrete und/oder weitergehende Maßnahmen nicht/doch verpflichtend sind sowie die Rollen von Geschäftsstelle/Wasserverbänden/Kommunen etc. Eine AGW-Stellungnahme zur o. g. Version 4.1 der Handlungsanleitung Bewirtschaftungsplanung wurde für nicht erforderlich gehalten.
Die derzeitige Vorgehensweise bei der Nennung von Maßnahmen handhabt jeder Wasserverband etwas anders, letztlich jeder so wie es für das eigene Haus am zielführendsten ist. Gemäß mehrheitlichem Tenor wird den Wasserverbänden seitens des Arbeitskreises eine konstruktive Mitarbeit empfohlen, da darüber auch besser steuernd eingewirkt werden kann. Die Kommunen halten sich dagegen auf Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NW (Anl. 1) gezielt zurück.
2.2 Stellungnahme der AGW zur Schrift „Überblick über die wichtigsten Wasserbewirtschaftungsfragen in Nordrhein-Westfalen, Information der Öffentlichkeit“

Es gibt außer den im Überblick dargestellten Aufgaben weitere wie Trinkwasserbewirtschaftung, Hochwasserschutz, Flurabstandsregulierung etc., letztlich die Aufgaben gem. § 2 der Verbandgesetze sowie die von übrigen Institutionen, die Wasserwirtschaft betreiben. Diese weiteren Aufgaben sind allerdings nicht mit offenen Fragen im Sinne der Überblicks-Schrift behaftet. Herr Weyand erkundet, wie in anderen Bundesländern vorgegangen wird und erarbeitet einen Entwurf einer Stellungnahme.
2.3 Wirtschaftliche Analyse/Maßnahmenfinanzierung 

Es wird auf einen Fördererlass für Gewässermaßnahmen verwiesen. Der Rechnungshof verlangt neue Förderrichtlinien. (Vorgang liegt dem Gewässerarbeitskreis der Wasserverbände vor). Die derzeitige Förderfibel ist demgemäß noch mal zu überarbeiten.

Die Möglichkeit zur Finanzierung von Maßnahmen unter Nutzung von Ökopunkten oder anderer notwendiger Ausgleichsmaßnahmen wurde angesprochen.

Die Maßnahmentabellen einiger Planungseinheiten enthalten bereits jetzt eine Spalte zur Kostenangabe. U. a. zur Erstellung einer Prioritätenliste sind bis zum 3. Runden Tisch Kostenschätzungen vorzunehmen. 

Bei Wasserverbänden nachgefragte Angaben zu Ausgaben für Gewässermaßnahmen sollten geliefert werden, soweit die vorhandenen Daten ohne weiteren Aufwand von der Struktur her zur Nachfrage passen.
Der Begriff Zumutbarkeit ist in Bezug auf Finanzierungsfragen/Umsetzungszeitpunkte bislang unklar bzw. divers definiert worden. Die weiteren Diskussionen zu den wirtschaftlichen Aspekten bleiben abzuwarten.
2.4 Art/Umfang der strategischen Umweltprüfung (SUP) im Rahmen der Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes

Herr Hurck übergibt zum o. g. Thema einen Aufsatz (Autoren J. Willecke und R. Hurck (Anl. 2). Die SUP wird vom MUNLV durchgeführt. Sie sollte am besten begleitend zur Aufstellung der Maß-nahmenprogramme erarbeitet werden. Wegen Zeitmangels könnte sich die SUP als Bremse im Prozess erweisen. Eine SUP sollte letztlich zu den Maßnahmen erstellt werden, welche zur Erreichung der vier wichtigsten Ziele, d. h. zur Bearbeitung der wichtigsten Wasserbewirtschaftungs-fragen dienen.
TOP 3 Berichte aus den Teileinzugsgebieten

3.1 Monitoring inklusive Bewertung der Ergebnisse
Je nach Datenlage können Ergebnisse und Bewertungen nur nach und nach vorgelegt werden.

Die darauf aufbauenden Kausalanalysen und Maßnahmen werden sukzessive in die Tabellen eingepflegt, z. T. sogar für den 2. Runden Tisch auch schon die Maßnahmenkosten. 
Monitoringergebnisse, die unplausibel sind, sind zu hinterfragen, zumal sich bei der Fülle der Daten und dem Zeitdruck handwerkliche Fehler in die Tabellen eingeschlichen haben können. 

3.2 Runde Tische

Die Runden Tische werden in den meisten Fällen im Vorfeld bilateral weitestgehend, insbesondere bez. der Maßnahmenfindung, vorbereitet. Die Nennung konkreter Maßnahmen wird zu Lasten der sehr allg. Programm-Maßnahmen von einigen bevorzugt. Bislang wurde die Thematik Maßnahmenwirkung und Priorisierung noch wenig behandelt. Auch in dem Zusammenhang wird der Umgang mit Maßnahmen nach BWK M3/M7 diskutiert. Letztlich agiert jeder Wasserverband bez. der Maßnahmenbenennung ausgerichtet auf seine eigenen Bedürfnissen/Überlegungen und Gesprächspartner. Ein Beispiel zur Vorgehensweise des AV beschreibt Herr Scheuer (Anl. 3).
TOP 4 Berichte aus den Arbeitsgruppen

4.1 UGA’en Punktquellen, Diffuse Quellen, Hydromorphologie
Die UGA’en Punktquellen und Diffuse Quellen haben zwischenzeitlich nicht getagt. Zur UGA Hydromorphologie wird Herr Weyand einen LINK auf neue Beiträge verteilen.

4.2 AG’n Monitoring Oberflächengewässer und Grundwasser

Zum Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer ist der noch fehlende Teil, Beurteilung des Gewässerzustandes, jetzt in Arbeit. Stellungnahmen und Ideen zum Entwurf sind erwünscht.

Die AG Grundwasser hat den Leitfaden Monitoring Grundwasser mit Datum 12.03.2008 verabschiedet. Herr Kühn verteilt die Ergebnisse der letzten Sitzung vom 12.12.2007 (PowerPoint-Beitrag LANUV zum Grundwasser sowie Beitrag zur Eutrophierung der Küstengewässer).

4.3 AG Öffentlichkeitsbeteiligung
Der aufgelösten früheren AG Öffentlichkeitsbeteiligung soll eine ab 2009 neu aufgelegte AG Öffentlichkeitsbeteiligung folgen, die sich mit dem Schwerpunkt Bürger-Information/Bürger-Beteiligung befassen soll. Es wurde diskutiert, inwieweit sich die Wasserverbände an der Öffentlichkeitsarbeit für den einzelnen Bürger beteiligen können/sollen.

TOP 5 Niederschlagswasser

5.1 BWK-Merkblatt M7
Herr Schitthelm, Mitglied in der Arbeitsgruppe zu M7, teilt mit, dass es eine allerneueste, überarbeitete Fassung gibt, die vom Inhalt her akzeptabel scheint. Er wird sie, sobald sie ihm in versendbarer Form vorliegt, an den Arbeitskreis verteilen. Die Verbände werden sodann um Stellungnahme zu dieser Fassung des M7 gebeten.

5.2 Entwurf eines Anhanges zur Abwasserverordnung zur Niederschlagswasserbehandlung

Zum o. g. Thema liegt ein Entwurf „Anhang Niederschlagswasser“ zur AbwV mit Stand 21.02.2008 vor. Der Entwurf wird seitens Herrn Kühn per Mail verteilt werden. Er soll nur für neu zu erschließende Gebiete gelten. Hier stellt sich die Frage, ob darunter letztlich auch neue Erschließungen am Rande bisheriger Baugebiete gezählt werden.

5.3 Stellungnahme der Verbände/der AGW zur Niederschlagswasserbehandlung an das MUNLV:
Herr Jardin, RV, der sich innerhalb der Arbeitsgruppe intensiv mit der Materie befasst hat, wird gebeten, sich zu den Fragen unter 5.2 zu äußern. Er soll auch Punkte benennen, zu denen eine Stellungnahme erforderlich scheint. Frau Podraza, RV, wird gebeten, eine Vorlage zu erstellen und zu verteilen. Im Anschluss daran soll jeder Wasserverband seine eigene Stellungsnahme an die AGW richten, eine Bündelung und Versendung an das MUNLV wird Herr Oehmichen vornehmen.
Zum Thema Niederschlagswasser ist eine Fachtagung geplant. Manuskripte für Vorträge bitte bis zum 15.06.2008 einreichen.

TOP 6 Sonstiges 

6.1 Neue Landesverwaltungsstruktur/Zuständigkeiten
6.2 Fortschreibung AGA

6.4 Integration EU-WRRL und EU-Hochwasserschutzrichtlinie (inkl. HW-Schutz von Abwasseranlagen)

Die drei vorgenannten Tagesordnungspunkte wurden nicht behandelt.
6.3 Zugriff/Datenaustausch GÜS-DB, HYGRIS-C
Seitens der für die LINEG zuständigen Geschäftsstelle EU-WRRL wird dringend empfohlen, die nach wie vor fehlenden Zugriffe auf die Landesdatenbanken einzufordern. Da gem. Aussage von deren Herrn Gaschick keine technischen, sondern politische Hürden im Wege stehen wird angeraten, dass die Vertreter der Wasserverbände, in Person Herr Weyand, das Zugriffsbegehren auf die GÜS-DB und auf HYGRIS-C in der AG Maßnahmenplanung nochmals ansprechen. Ohne Zugriff ist ein Arbeiten mit den Monito-ringergebnissen und den „automatisiert“ erstellten Bewertungen nur sehr schwer möglich.
6.6 Überlegungen zu einem Termin MUNLV/Verbände

An Herrn Weyand, RV, wurde seitens Frau Frotscher-Hof, MUNLV, der Wunsch nach einer Zusammenkunft Wasserverbände/MUNLV herangetragen. Erörtert werden soll die Gestaltung des weiteren Prozesses der EU-WRRL. Ein solcher Termin wird allgemein befürwortet. Herr Weyand wird Frau Frotscher-Hof auf der nächsten Sitzung der AG Maßnahmenplanung sehen und ihr berichten, dass die Verbände eine Besprechung begrüßen und diese für den Zeitpunkt Juni 2008 vorschlagen. Es wird gebeten, bis zum 18.04.2008 Fragen/Tagesordnungspunkte der Wasserverbände für den Termin mit dem MUNLV an Herrn Weyand zu leiten.
6.5 Nächster Sitzungstermin 

Als neuer Termin wurde zwischenzeitlich
Dienstag, der 19.08.2008, 13:00 Uhr bei der LINEG auf der Kläranlage Rheinhausen 
festgelegt.

Dr. Ute Wingen 






 Dr. Wolfgang Kühn
Anlagen

Anl. 1: Schreiben Städte und Gemeindebund
Anl. 2: Fachaufsatz zur strategischen Umweltprüfung
Anl. 3: Vortrag Prof. Scheuer AV

Anl. 4: Unterlagen AG Monitoring Grundwasser vom 12.12.2007 

· Monitoring Ergebnisse Grundwasserkörper

· Eutrohpierung der Küstengewässer 

      (per E-mail am 18.04.2008 verteilt)

Anl. 5: Anwesenheitsliste AK EU-WRRL der Wasserverbände
Anl. 6: Verteiler
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